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Entgelt- Zuordnung Zuordnung
gruppe alte VGr alte LGr Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

Neueingestellte: 1. Jahr nach 1 Jahr nach 3 Jahren nach 6 Jahren nach 10 Jahren nach 15 Jahren

Übergeleitete: - für 2 Jahre für 3 Jahre für 4 Jahre für 5 Jahre individuell

15 Ü
I (Stufe 2 nach 5 Jahren in Stufe 1, Stufe 3
nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 5
Jahren in Stufe 4)

- 4.275 4.750 5.200 5.500 5.570 -

15 Ia sowie Ia nach Aufstieg aus Ib sowie Ib mit
ausstehendem Aufstieg nach Ia - 3.384 3.760 3.900 4.400 4.780 -

14
Ib ohne Aufstieg nach Ia sowie Ib nach
Aufstieg aus IIa sowie IIa mit ausstehendem
Aufstieg nach Ib

- 3.060 3.400 3.600 3.900 4.360 -

13 IIa ohne Aufstieg nach Ib - 2.817 3.130 3.300 3.630 4.090 -

12 IIa nach Aufstieg aus III sowie III mit
ausstehendem Aufstieg nach IIa - 2.520 2.800 3.200 3.550 4.000 -

11
III ohne Aufstieg nach IIa sowie III nach
Aufstieg aus IVa sowie IVa mit
ausstehendem Aufstieg nach III

- 2.430 2.700 2.900 3.200 3.635 -

10

IVa ohne Aufstieg nach III; IVa nach
Aufstieg aus IVb; IVb mit ausstehendem
Aufstieg nach IVa; Va in den ersten sechs
Monaten der Berufsausübung, wenn
danach IVb mit Aufstieg nach IVa
(Zuordnung Stufe 1)

- 2.340 2.600 2.800 3.000 3.380 -

9

IVb oh. Aufst. nach IVa; IVb nach Aufst. aus
Va oh. weit. Aufst. nach IVa; IVb nach Aufst.
aus Vb; Va mit aussteh. Aufst. nach IVb oh.
weit. Aufst. nach IVa; Va oh. Aufst. nach IVb
(Stufe 3 nach 5 J in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 J
in der Stufe 3, keine Stufe 5); Vb mit ausst.
Aufst. nach IVb sowie Vb oh. Aufst. nach
IVb (Stufen wie vor); Vb nach Aufst. aus Vc
(Stufen wie vor)

9 (Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine
Stufen 5 und 6) 2.061 2.290 2.410 2.730 2.980 -

8
Vc mit ausstehendem Aufstieg nach Vb
sowie Vc ohne Aufstieg nach Vb sowie Vc
nach Aufstieg aus VIb 

8a sowie 8 mit ausstehendem Aufstieg nach
8a 1.926 2.140 2.240 2.330 2.430 2.493

7 -
7a sowie 7 mit ausstehendem Aufstieg nach
7a sowie 7 nach Aufstieg aus 6 sowie 6 mit
ausstehendem Aufstieg nach 7und 7a

1.800 2.000 2.130 2.230 2.305 2.375

6
VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vc
sowie VIb ohne Aufstieg nach Vc sowie VIb
nach Aufstieg aus VII

6a sowie 6 mit ausstehendem Aufstieg nach
6a sowie 6 nach Aufstieg aus 5 sowie 5 mit
ausstehendem Aufstieg nach 6 und 6a
sowie

1.764 1.960 2.060 2.155 2.220 2.285

5
VII mit ausstehendem Aufstieg nach VIb
sowie VII ohne Aufstieg nach VIb sowie VII
nach Aufstieg aus VIII

5a sowie 5 mit ausstehendem Aufstieg nach
5a sowie 5 nach Aufstieg aus 4 sowie 4 mit
ausstehendem Aufstieg nach 5 und 5a

1.688 1.875 1.970 2.065 2.135 2.185

4 -
4a sowie 4 mit ausstehendem Aufstieg nach
4a sowie 4 nach Aufstieg aus 3 sowie 3 mit
ausstehendem Aufstieg nach 4 und 4a

1.602 1.780 1.900 1.970 2.040 2.081

3
Keine Stufe 6: VIII mit ausstehendem
Aufstieg nach VII sowie VIII ohne Aufstieg
nach VII sowie VIII nach Aufstieg aus IXb

3a sowie 3 mit ausst. Aufst. nach 3a; 3 nach
Aufst. aus 2 und 2a mit ausst. Aufst. nach
3a; 3 nach Aufst. aus 2a mit ausst. Aufst.
nach 3a; 3 nach Aufst. aus 2 und 2a (keine
Stufe 6); 2a nach Aufst. aus 2 mit ausst.
Aufst. nach 3 und 3a; 2a mit ausst. Aufst.
nach 3 und 3a; 2a nach Aufst. aus 2 (keine
Stufe 6); 2 mit ausst. Aufst. nach 2a, 3 und
3a; 2 mit ausst. Aufst. nach 2a und 3 (keine
Stufe 6)

1.575 1.750 1.800 1.880 1.940 1.995

2 Ü -
2a sowie 2 mit ausstehendem Aufstieg nach
2a sowie 2 nach Aufstieg aus 1 sowie 1 mit
ausstehendem Aufstieg nach 2 und 2a

1.503 1.670 1.730 1.810 1.865 1.906

2
IXa sowie IXb mit ausstehendem Aufstieg
nach VIII sowie IXb mit ausstehendem
Aufstieg nach IXa sowie IXb nach Aufstieg
aus X (keine Stufe 6) sowie X (keine Stufe 6)

1a (keine Stufe 6) sowie 1 mit
ausstehendem Aufstieg nach 1a (keine
Stufe 6)

1.449 1.610 1.660 1.710 1.820 1.935

1 - - jeweils für 4 Jahre 1.286 1.310 1.340 1.368 1.440
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